
Sachsen

Rechtsschutz –  
Pflicht oder Kür –  
für wen, von wem?
Torsten Scheller

Rechtsschutz warum?

Immer wieder hörte ich in den letzten 20 

Jahren in meinen persönlichen Gesprächen 

oder im Rahmen der individuellen Mitglie

derwerbung Sätze wie diese: „Nur wegen 

Rechtsschutz muss ich nicht Mitglied einer 

Gewerkschaft werden.“ Oder: „Ich habe eine 

Privatrechtsschutzversicherung, da muss 

ich in keiner Gewerkschaft sein.“ 

Meine Antwort war, ist und bleibt grund

sätzlich immer die gleiche. Jeder muss für 

sich entscheiden, welche Motive er hat, 

um in eine Gewerkschaft einzutreten. Für 

mich ist es die Solidargemeinschaft. Wich

tig ist mir, vertreten und unterstützt zu wer

den durch Verantwortliche, die das Gewerk 

 Polizei und deren Beschäftigte, egal ob 

Beamte oder Tarifangestellte, kennen und 

beherrschen. 

Dies betrifft auch Versorgungsemp

fänger und Rentner, die ihren verdienten 

 „Ruhestand“ hoffentlich genießen können. 

Zugleich war und ist mir wichtig, dass diese 

Vertreter wissen, was in der jeweiligen Situa

tion zu tun ist oder jemanden kennen, der es 

besser weiß und helfen kann. Der oder die Be

troffene sind oft „überfordert“ oder haben den 

Blick für das Wesentliche oder Richtige, wegen 

der subjektiven Sicht, aus den Augen verloren.  

Die Verantwortlichen des Gewerks kön

nen nicht nur beruhigen, sondern auch Hilfe

stellung für viele Situationen im Berufsleben 

oder im „Ruhestand“ geben. Dabei geht es 

häufig und meist nicht um Rechtsschutz.

Die Leistungen der Gewerkschaft der Po

lizei Sachsen, die auf Grundlage einer Mit

gliedschaft und dem zu zahlenden Mit

gliedsbeitrag verbunden sind, kann jeder 

selbst nachlesen. 

Das ist das eine. Das andere, das Beson

dere bleibt und es ist die Solidargemein

schaft, das persönliche vertrauensvolle Ge

spräch und vieles mehr, was nicht minder 

wertzuschätzen ist.

Die Gewerkschaft der Polizei Sachsen ge

währt seit über 30 Jahren für ihre Mitglieder 

Rechtsschutz.

In den letzten 20 Jahren haben wir 4.380 

Rechtsschutzfällen auf der Grundlage der 

Rechtsschutzordnung zugestimmt. Zusam

men mit den Rechtsanwälten, insbesondere 

unseren Vertragsanwälten und den Rechts

sekretären der DGBRechtsschutz GmbH un

terstützten wir unsere Mitglieder vor allem 

in den Rechtsbereichen Strafrecht, Verwal

tungs und Sozialrecht, aber auch im Diszi

plinarrecht, Arbeitsrecht u. a. Es war uns 

insgesamt über 2,5 Millionen Euro wert. 

Unabhängig davon, haben sich die jähr

lichen Kosten in den letzten 15 Jahren ver

doppelt. Dabei wurden die Gebühren, ein

schließlich Gerichtskosten im Jahr 2019 all

gemein um 10 Prozent erhöht.

Recht haben und Recht kriegen

Oft schien es in der Vergangenheit und 

scheint es auch in der Gegenwart so einfach 

Recht zu bekommen. Subjektiv, hört man, 

dass ist doch ungerecht, ich habe nichts ge

macht, da muss die Gewerkschaft doch was 

machen … Doch so einfach ist es nicht.

Große Verfahren oder 
Einzeldelikt 

Die Gewerkschaft der Polizei hat Rechts

schutzverfahren unterstützt, die viele Hun

derte und teilweise auch Tausende Kolle

ginnen und Kollegen betroffen haben. Die 

Gerichtsinstanzen Oberverwaltungsgericht 

Sachsen und Bundesverfassungsgericht 

verlangten einen langen Atem, insbesonde

re wegen der langen Verfahrensdauer. Erin

nern möchte ich hier beispielsweise an:

•  Amtsangemessene (amtsunabhängige) 

Versorgung und amtsangemessene (amts

abhängige) Versorgung (Verfahrensdauer 

acht Jahre)
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•  100 Prozent Besoldung für die Jahre 2008 
und 2009, einschließlich Anpassung bzw. 
Übernahme der Tarifergebnisse in diesem 
Zeitraum (Verfahrensdauer, einschließlich 
Umsetzung acht Jahre)

•  Verfassungsgemäße Besoldung/Versor-
gung rückwirkend für mehrere Jahre ab 
dem Jahr 2015 (Verfahrensdauer, ein-
schließlich Umsetzung sieben Jahre)

Für Versorgungsempfänger bedeute-
te dies, dass sie nachträglich bis zu 30.000 
Euro nachgezahlt bekommen haben. Auch 
die erfolgreich geführten Besoldungsverfah-
ren hatten Nachzahlungen bis in fünfstelli-
ger Höhe zur Folge. 

Nicht immer führt das Ergebnis eines Kla-
geverfahrens zu Nachzahlungen und Geld-
leistungen. Es geht um Rechtmäßigkeit, im 
Einzelfall Abwehr einer unberechtigten Be-
schuldigung, wie z. B. Körperverletzung im 
Amt oder um Schadenersatz bis hin zu for-
malen Klarstellungen für die Zukunft.

Einzelentscheidungen über Arbeitszeit-
regelungen z. B. im Zusammenhang mit dem 
Fahrsicherheitstraining bei der Polizei führ-
ten zu positiven Anpassungen von dienst-
lichen Regelungen im Interesse vieler Be-
schäftigten.

Geleitet vom Grundsatz der Unschulds-
vermutung unterstützten wir als Gewerk-
schaft der Polizei auch Rechtsschutzver-
fahren, die in der öffentlichen Berichter-
stattung den Eindruck erweckten, dass die 
Delikte und Schuld von vielen Polizeibeam-
ten schon fast „erwiesen“ sei. Auch die for-
male Vorgehensweise der zuständigen Stel-
len machten die Verfahren nicht einfacher. 
In der sogenannten „Fahrradgate“ wurden 
mittlerweile jedoch schon einige Verfah-
ren gemäß § 172 StPO eingestellt und im an-
geblichen „Betrugsverfahren“ eines ganzen 
Studienjahrganges an der Fachhochschule 
der Polizei sind in Gerichtsverfahren am 
Oberverwaltungsgericht Beschuldigte frei-

gesprochen worden bzw. hat ein Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichtes Klarheit 
zur Vorgehensweise „Beendigung Studi-
um“ durch das SMI bzw. der Fachhochschu-
le im Interesse der Beklagten geschaffen und 
dazu geführt, dass das Studium wieder auf-
genommen und erfolgreich abgeschlossen 
werde konnte.

Rechtsschutz durch die 
„personalverwaltenden Stellen“

Unabhängig von unserem Rechtsschutz, als 
Gewerkschaft der Polizei haben wir uns im-
mer wieder und jahrelang für eine Änderung 
der Verwaltungsvorschrift Rechtsschutz ein-
gesetzt.

Wir waren zwar erfolgreich. Es gab An-
passungen der VwV (VwV Rechtsschutz vom 
19. April 2016 [SächsABl. S. 547]), zuletzt ent-
halten in der Verwaltungsvorschrift vom 
29. November 2021 (SächsABl. SDr. S. 167), 
aber nach unserer Erkenntnis wird von der 
Möglichkeit Rechtsschutz in Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren zu gewähren, 
kaum Gebrauch gemacht. 

In der VwV heißt es: „Ist gegen einen Be-

diensteten wegen einer dienstlichen Tätig-

keit oder eines Verhaltens, das mit einer 

dienstlichen Tätigkeit im unmittelbaren 

Zusammenhang steht, ein Ermittlungsver-

fahren der Staatsanwaltschaft eingeleitet, 

die öffentliche Klage im strafgerichtlichen 

Verfahren oder Privatklage (§ 374 der Straf-

prozessordnung) erhoben, der Erlass eines 

Strafbefehls beantragt oder ein Bußgeld-

bescheid erlassen worden, kann ihm auf 

Antrag zur Bestreitung der notwendigen 

Kosten der Rechtsverteidigung ein bedingt 

rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. 

Entsprechendes gilt, wenn ein Bediensteter 

eine Strafverfolgung aufgrund der Schwere 

einer Rechtsverletzung, die im unmittelba-

ren Zusammenhang mit seiner dienstlichen 

Tätigkeit steht, anstrengt.“

Vielmehr wird von Führungskräften im 
SMI und den Polizeidienststellen schein-
bar weiterhin davon ausgegangen, dass der 
Punkt VIII. Zuständigkeit, Verfahren unter 
Ziffer 4 mit der Formulierung, „die zustän-

dige Stelle hat bei der Entscheidung über 

den Antrag zu berücksichtigen, ob ein an-

derweitiger Rechtsschutz besteht und ob 

dessen Inanspruchnahme, auch unter Be-

rücksichtigung des der Rechtsverteidigung 

oder Rechtsverfolgung zugrunde liegenden 

Grundes, zumutbar ist“, geregelt ist, dass 
Mitglieder einer Gewerkschaft, den Rechts-
schutz ihrer Gewerkschaft zu nutzen haben. 
Die klarstellende Rechtsprechung, die dem 
widerspricht, scheint leider nicht bekannt 
zu sein. Wir werden dranbleiben und auf-
klären.

Das Nützliche mit dem Guten 
verbinden

Mein Fazit lautet: Eine Mitgliedschaft in 
der Gewerkschaft der Polizei ist etwas sehr 
 Gutes. Ich werde regelmäßig informiert. Ich 
kann mich regelmäßig selbst auf der Inter-
netplattform schlaumachen. Ich habe An-
sprechpartner in der Bezirksgruppe, im 
Personalrat meiner Dienststelle, im Polizei-
Hauptpersonalrat bis hin zu den Mitgliedern 
des Geschäftsführenden Landesvorstandes. 
Ich muss die Möglichkeiten nur nutzen. 

Da bin ich beim Nützlichen. Also eine 
Mitgliedschaft kostet nicht nur. Im Einzel-
fall übernimmt sie meine Rechtsschutzkos-
ten oder hilft mir bei mich betreffende Scha-
densfällen, wie z. B. Verlust/Beschädigung 
dienstlich genutzter Gegenstände.  

Über 8.000 Mitglieder sind eine star-
ke Gemeinschaft. Nutzen wir diese auch in 
 Zukunft. I



DP Deutsche Polizei 06/2022 | Sachsen 3

Redaktionsschluss

Bitte beachten: Der Redaktionsschluss für 
das Landesjournal Sachsen, Ausgabe Juni 
2022, war der 29. April 2022, für die Ausga-
be Juli 2022 ist es der 3. Juni 2022 und für die 
Ausgabe August 2022 ist es der 1. Juli 2022.

Hinweise: 

Das Landesjournal versteht sich nicht nur 
als Informationsquelle, sondern auch als 
Kommunikationsforum für die sächsischen 
Kolleginnen und Kollegen. Zuschriften sind 
daher ausdrücklich erwünscht. Die Redak-
tion behält sich jedoch vor, Leserbriefe ge-

kürzt zu veröffentlichen. Für unverlangt ein-
gesandte Manuskripte oder Fotos überneh-
men wir keine Gewähr für Veröffentlichung 
oder Rücksendung. Namentlich gekenn-
zeichnete Artikel stellen nicht in jedem Fall 
die Meinung der Redaktion dar. 
Die Redaktion

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein gewerkschaftliches Großereignis wirft seine Schat-
ten voraus. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf 
Hochtouren. Vom 16. zum 17. Juni 2022 findet in Dres-
den, im NH Dresden-Neustadt, Hansastraße 43, 01097 
Dresden, der „8. Ordentliche Landesdelegiertentag der 
Gewerkschaft der Polizei Sachsen e. V.“ statt, welches 
das höchste Gremium unserer Gewerkschaft ist. Zu un-
serem Landesdelegiertentag erwarten wir über 120 De-
legierte und Gäste. 

Neben den mündlichen Ergänzungen zum Geschäfts-
bericht durch den Landesvorsitzenden Hagen Husgen 
wird den Delegierten der Kassenbericht, der Bericht des 
Landeskontrollausschusses und der Bericht der Kassen-
prüfer vorgelegt. 

Weiterhin obliegt es dem Landesdelegiertentag, die 
Wahl eines neuen Landesvorsitzen, der Mitglieder des 
Geschäftsführenden Landesvorstandes, des Kontroll-
ausschusses, der Kassenprüfer und der Delegierten zum  
27. Ordentlichen Bundeskongress, welcher vom 12. bis 
14. September 2022 in Berlin stattfindet, vorzunehmen.

Die Mandatsdelegierten erwartet eine Vielzahl von 
Anträgen, die zur Beratung und Beschlussfassung ste-
hen und welche die Ausrichtung und die Arbeit der GdP 
der nächsten Jahre bestimmen werden.

Alle interessierten Mitglieder sind recht herzlich ein-
geladen, uns auf dem Landesdelegiertentag zu besu-
chen, die Arbeit zu beobachten und bei den neusten Be-
schlussfassungen dabei zu sein.

SAVE THE DATE
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Ambitioniert kann man 

das Vorhaben schon 

beschreiben, wenn man 

einen Blick in die Termin- 

planung geworfen hat. In 

nur 13 Monaten sollte  

ein Auszug, eine 

Komplettsanierung des 

Gebäudes und ein 

Rückzug erfolgen.

Jan Krumlovsky

Aber wie kam es dazu? 

Im Jahr 2020 beauftragte der Landes

vorstand der Gewerkschaft der Polizei 

 Sachsen e. V. den geschäftsführenden Lan

desvorstand mit dem Vorhaben der komplet

ten Sanierung der Landesgeschäftsstelle in 

 Kesselsdorf. 

Diese wurde 1990 gebaut und war nach 

30 Jahren sprichwörtlich in die Jahre ge

kommen. So musste dringend etwas im 

 Sinne  einer energetischen Verbesserung 

getan werden, da sowohl Heizung als auch 

Dämmung mit Fenster und Türen nicht mehr 

zeitgemäß waren. Lange und anstrengen

de vier Monate dauerten die planerischen 

Leistungen. Dabei war es uns auch wichtig, 

dass mit unseren alten und zugleich auch 

 neuen  Mietern ein abgestimmtes Konzept 

ent wickelt wird und ihre Bedürfnisse dabei 

berücksichtigt werden. 

Im Anschluss konnte im November 2020 

der Bauantrag eingereicht werden und ab 

Dezember 2020 mit der Vergabe der Aufträ

ge an die Gewerke begonnen werden. Zwi

schenzeitlich wurde ein Objekt zur zeitwei

ligen Unterbringung der Geschäftsstelle 

während der Bauzeit gesucht und in einem 

Bürokomplex in einer angrenzenden Straße 

gefunden. 

So wurde Ende März 2021 mit viel Un

terstützung an einem Tag der Umzug ge

schafft und das Objekt frei für die Bauarbei

ten  gemacht. Ab diesem Moment war unsere 

Geschäftsstelle fest in den Händen der Bau

arbeiten und stand in den ersten Wochen 

fest in den Zeiten des Abrisses. 

Die wöchentlichen großen Bauberatun

gen waren ab diesem Moment fester Be

standteil im Kalender. Mit viel Geduld und 

Sorgfalt kämpften sich die Gewerke durch 

die Zeichen der Vergangenheit und entdeck

ten die ein oder andere böse Überraschung.

So musste z. B. ein großer Teil der Außen

wandkonstruktion komplett erneuert wer

den; der Dachstuhl und Trennwände auf

grund statischer Belange mehrfach umge

plant werden.

Auch mit der weltweiten Pandemie und 

deren Auswirkung auf die Wirtschaft hatten 

wir nicht gerechnet, aber durch alle Betei
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ligten wurde darauf sehr umsichtig, flexibel 

und spontan reagiert. 

So konnte mit einer Veränderung im 

Bauablauf und vorausschauender Mate-

rialbestellung auf Materialknappheit und 

 Lieferengpässe ein Stillstand auf der Bau-

stelle verhindert werden. Die unstetigen 

Wetterverhältnisse machten es unmöglich, 

das Gebäude bis zur Winterruhe 2021 kom-

plett mit einer neuen Außenhülle zu verse-

hen. Im Inneren war wöchentlich ein Fort-

schritt zu erkennen. 

Bauprojekt in Rekordzeit 
geschafft

Trotz aller Hindernisse konnte Mitte März 

2022 die IT-Technik wieder einziehen und 

eine Woche später auch wieder die gesam-

te GdP Sachsen. Abermals konnte mit gro-

ßer Beteiligung ein Rückzug an nur einem 

Tag geschafft werden.

Zudem haben wir finanzielle Mittel auf-

gewendet, um zum einen mit neuer Präsen-

tations- und Moderationstechnik optimale 

Tagungs- und Schulungsveranstaltungen 

durchführen zu können und zum anderen 

mit neuer Büroausstattung bessere Arbeits-

bedingungen zu schaffen.

Eröffnungsfeier
Am 2. Mai 2022 fand aus diesem Grund eine 

Eröffnungsfeier mit den beteiligten Gewer-

ken statt. An dieser Stelle können wir nur 

DANKE sagen.

An alle, die diesen engen und schwieri-

gen Ablauf zum Erfolg geführt werden. Dazu 

gehören neben dem Bauleiter Jens Kegel, 

auch die Fachplaner und die zahlreichen Ge-

werke. Wie auch in der Vergangenheit fin-

det ihr ab sofort wieder unseren Premium-

partner, die SIGNAL IDUNA – PVAG Polizei-

versicherung, und unser Polizeisozialwerk 

Sachsen/Thüringen GmbH wieder mit uns 

im Gebäude. I

SIGNAL IDUNA/PVAG in der Landesgeschäftsstelle

Mit der Umgestaltung der Landesgeschäfts-

stelle haben wir jetzt eine komplette Büro-

einheit für die Mitarbeiter unseres Hausver-

sicherers PVAG geschaffen. Hier findet ihr 

eure Ansprechpartner Manuela Lachmann, 

Dietmar Seifert und Jens Eisold in der ers-

ten Etage. Egal, ob ihr Tarifbeschäftigte 

oder Beamte seid – die drei kennen sich 

aus, wenn es um eure Fragen zum Thema 

Versicherung geht. Auch zu einer Finanzie-

rung oder der Vorsorge und Absicherung 

im Alter werdet ihr hier kompetent beraten.

Auch eure Fragen zur Beamtenversor-

gung/Beihilfe/Heilfürsorge werden hier 

beantwortet. Da eure Ansprechpart-

ner im Außendienst unterwegs sind, 

solltet ihr für ein Gespräch hier im 

Haus vorher einen Termin verein-

baren.

Manuela Lachmann: (01 70) 9 57 84 47

manuela-lachmann@signal-iduna.net

Dietmar Seifert: (01 72) 3 71 61 91

dietmar.seifert@signal-iduna.net

Jens Eisold: (01 72) 3 75 17 78

jens.eisold@signal-iduna.net

F
o

to
s 

(1
4

):
 G

d
P

 S
a

c
h

s
e

n

V. l. n. r.: Joachim Krumm (ehemals 1. Filialdirektor in Dres-

den), Dietmar Seifert, Jens Eisold, Manuela Lachmann, 

Hagen Husgen, Matthias Naumann und Matthias Zieher

Festansprache Hagen Husgen

V. l. n. r.: Dietmar Seifert, Manuela Lachmann und Jens Eisold

 der  Landesgeschäftsstelle
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Konferenz der Vertrauensleute der 

Senioren im Landesbezirk Sachsen

Udo Breuckmann

Am 29. April 2022 trafen sich Vertrauens-

leute der Seniorengruppen, Vorsitzen-

de der Bezirksgruppen in der Geschäftsstel-

le der Gewerkschaft der Polizei Sachsen in 

Kesselsdorf mit dem Landesseniorenvor-

stand und mit Mitgliedern des Geschäfts-

führenden Landesvorstandes. 

Thema und Ziel der Beratungen war, die 

derzeitige Vertrauensleutearbeit der Senio-

rengruppen in den Bezirksgruppen zu be-

raten, Erfahrungen mit Blickrichtung in 

die Zukunft zu analysieren, aber auch eine 

Feststellung zum Stand zu erlangen. In  einer 

sehr sachlichen konstruktiven und kame-

radschaftlichen Art und Weise wurde der 

Stand diskutiert. Dabei wurde schnell klar, 

dass die einzelnen Bezirksgruppen diesen 

Teil der Gewerkschaftsarbeit auf sehr un-

terschiedliche Weise organisieren und über 

die unterschiedlichsten Erfahrungen verfü-

gen. Einigkeit herrschte jedoch von Anfang 

an darüber, dass die Seniorenarbeit ein be-

deutender Teil der Mitgliederbetreuung in 

der Gewerkschaft ist. 

Konstatiert wurde, dass diese Arbeit in 

den nächsten Jahren weiter an Bedeutung 

gewinnen wird, weil der Anteil der Senio-

ren in der Mitgliedschaft sich stetig erhöht. 

Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist fast jedes 

fünfte Mitglied im Landesbezirk im Senio-

renbereich angesiedelt – Tendenz steigend. 

Der Landesvorsitzende Hagen Husgen un-

terstrich das unter anderem in der Aussa-

ge, dass in den Beschlussgremien unseres 

Landesbezirkes Einigkeit darüber herrscht, 

wie wichtig die Arbeit der Senioren in allen 

 Bereichen der Mitgliederbetreuung ist.

Wir betrachten unsere Senioren nicht 

nur als zahlenmäßige Verstärkung bei 

 außenwirksamen Maßnahmen in den Be-

zirksgruppen und auf Landesebene. Viel-

mehr will man auch von den Erfahrungen 

unserer Senioren in der Gewerkschaftsarbeit 

profitieren. Unmissverständlich legte Hagen 

auch dar, dass das, was dieses Jahr unter an-

derem passiert ist, z. B. die Nichtgewährung 

der Sonderzahlung Corona an Versorgungs-

empfänger, nicht als Wertschätzung unserer 

Senioren gedeutet werden kann, sondern ge-

nau das ganze Gegenteil darstellt. Aber auch 

hier ist unsere Gewerkschaft dran und wird 

es auch bleiben. Alle Möglichkeiten wurden 

und werden genutzt, um hier klare Aussa-

gen zu erwirken und diesen Aussagen auch 

Taten folgen zu lassen. 

Aber nicht nur laue Versprechen sind 

hier gefragt. Der GLV beauftragte die Fi-

nanzer unserer Gewerkschaft, dafür Sor-

ge zu tragen, dass die Beitragsliste der 

Rentner, Pensionäre und Hinterbliebenen 

zum Zeitpunkt der Rentenerhöhung im Juli 

2022 nicht automatisch in Anwendung ge-

bracht, sondern für dieses Jahr ausgesetzt 

wird und einer ernsthaften Prüfung unter-

zogen wird, um die Beitragsgerechtigkeit 

zu sichern und sich eng in den vorgegebe-

nen Grenzen zu bewegen, im Interesse die-

ser Personengruppe und nicht im Interesse 

des Haushaltes. Uns ist bewusst, dass das 

ein kleiner Schritt oder Teil ist, aber die Tat-

sache zählt.

Nachfolgende Schwerpunkte und Aufga-

ben wurden im Bezug auf die Seniorenarbeit 

als sehr wichtig herausgearbeitet:

•  Einbeziehung unserer Senioren und Se-

niorinnen in die Gewerkschaftsarbeit der 

Bezirks- und Kreisgruppen unter der Prä-

misse, dass sie Bestandteil dieser sind, 

 jedoch auch relative Selbstständigkeit er-

leben und leben;Zusammenkunft der Seniorenvertreter
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SENIOREN BEZIRKSGRUPPE CHEMNITZ

Prost – Bierverkostung in den 
Gewölbekellern Chemnitz

Ralf Weinreich

Am 17. Februar 2022 fanden sich SeniorIn-

nen und Angehörige zu einer Bierver-

kostung in den Gewölbekellern unter dem 

Kaßberg in Chemnitz zusammen.

Verkostet wurden zehn Biere unterschied-

lichster Brauart. Zur „Neutralisation“ unse-

rer Geschmacksnerven gab es zwischen-

durch reichlich Häppchen, so auch selbst-

gemachtes Speckfett und andere  Leckereien. 

In der großen Pause zwischen den Verkos-

tungen fand eine Führung durch Teile der 

Gänge mit anschaulichen Darstellungen zur 

Geschichte des Bieres statt.

Die Veranstaltung hat allen sehr viel 

Spaß gemacht und so werden wir im nächs-

ten Jahr mit Sicherheit auch an einer Wein-

verkostung teilnehmen. Ralf Weinreich: 

0371 24003675 oder 0177 8719051, ralf_wein-

reich@senioren-chemnitz.com  I Fo
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•  Beachtung der Spezifik im Senioren-

bereich über die Seniorengruppen in den 

 Bereichen, bis auf die Landesebene;

•  Überprüfung der Informationswege intern 

und zu den Bezirksgruppen (Wegfall der 

dienstlichen E-Mail und Telefonsysteme, 

Zugang zu modernen Kommunikations-

möglichkeiten;

•  Internet und Homepageauftritt der Se-

niorengruppen mit spezifischer Schwer-

punktsetzung, derzeit z. B. Aktionen 

und Ansprechpartner, „Problem“ Verlauf 

 Polizeizulage, neuer Polizeiausweis für 

 Senioren und Weiteres;

•  Broschüre/Faltblatt für in Pension gehen-

de KollegInnen;

•  „Übergangs“-Geschenk für in Pension ge-

hende KollegInnen z. B. in Form eines Gut-

scheines;

•  Stärkung der Vertrauensleute in ihrer Ar-

beit, ohne zu überfordern, sondern gemäß 

den persönlichen Interessen und Möglich-

keiten des Einzelnen und der damit ver-

bundenen Schulung;

•  Attraktive Geburtstagskarten möglicher-

weise in Zusammenarbeit mit der PVAG 

•  Jubiläumsgeschenke für Senioren 

•  „Nachwuchsarbeit“ im Seniorenbereich durch 

rechtzeitiges Ansprechen der  KollegInnen mit 

dem Ziel der Stärkung der Vorstände und Ver-

trauensleutebasis und vieles mehr

Die Teilnehmer waren sich darüber ei-

nig, dass die Atmosphäre dieser Zusammen-

kunft, der fehlende Zeitdruck, die Teilnah-

me der Bezirksgruppenvorsitzenden und 

weiterer Funktionäre aus den Beschluss-

gremien des Landesbezirkes die Wichtig-

keit dieser Arbeit unterstrichen, maßgebli-

che Grundlage des Erfolges waren und die 

Sicherheit verstärkten, dass dieser Bereich 

unserer Gewerkschaftsarbeit weiterhin von 

Erfolg gekrönt werden wird. I



INFO-DREI

Zulagen für die Thüringer Polizeibeschäftigten – 
ein Teil der Wertschätzung!?

Die Thüringer Erschwerniszulagenver-
ordnung (EZulV) ist auf die Erfüllung 

konkreter persönlicher Ansprüche ausge-
richtet. Infolge der vielen unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereiche im Polizeivollzugsdienst 
ist der Anspruch der einzelnen Polizeibe-

diensteten u. a. bei der Zu-
lage für Dienst zu ungüns-
tigen Zeiten höchst indi-
viduell. Dabei reicht die 
Bandbreite von Bediens-

teten ohne Anspruch bis 
zu Beamten im Schicht- 
und Wechselschicht-
dienst, die regelmäßig 
monatliche Zulagen 
für Dienst zu ungünsti- 

gen Zeiten erhalten. Un-
ter diesen Umständen aus der Zulage für Be- 
amt*innen mit vollzugspolizeilichen Aufga-
ben die Abgeltung der Zulage für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten gemäß § 6 Satz 2 ThürE-
ZulV festzustellen und keine entsprechende 
Zulage zu zahlen, wäre unverhältnismäßig. 

Insbesondere die Beamt*innen im 
Schicht- und Wechselschichtdienst sowie 
in den geschlossenen Einheiten würden 
hierbei besonders belastet. Die GdP Thü-
ringen fordert seit Jahren deutliche Verbes-
serungen von Zulagen im Rahmen einer Än-
derung der Thüringer Erschwerniszulagen-
verordnung (ThürEZulV).  Die vor kurzer Zeit 
im Thüringer Landtag beschlossenen Ände-
rungen sind für die Kolleginnen und Kolle-
gen nur hingeworfene Brotkrumen und hin-
terlassen teils unzufriedene Bedienstete. In 
den Genuss der geringfügigen Verbesserung 
kommen nur wenige Kolleg*innen und Teil-
bereiche der Thüringer Polizei. Das ist aus 
Sicht der Gewerkschaft der Polizei und der 
Personalvertretungen zu wenig. Zum wie-
derholten Male sind nur marginale Ände-
rungen beschlossen und somit nicht alle 
Kolleg*innen der Polizei und Justiz berück-
sichtigt worden. 

Im Bundesvergleich der Novellierungen 
bestehender Zulagenverordnungen wird 
deutlich, dass Thüringen hinter den Erfor-
dernissen einer angemessenen Würdigung 
der erschwerten Dienstverrichtungen zu-

rückbleibt. Wir fordern eine deutliche Er-
höhung der Zulage für Dienste zu ungünsti-
gen Zeiten auf mindestens 5,00 € pro Stun-
de, den Wegfall der Halbierungsregel der 
(Wechsel-) Schichtzulagen und die Erhö-
hung dieser sowie die Einführung einer Er-
schwerniszulage für alle Dienste zu wech-
selnden Zeiten. 

Für die geschlossenen Einheiten (ana-
log der Länder Sachsen und Brandenburg) 
fordern wir eine monatliche Zulage in Höhe 
von mindestens 60 €. Wie lange will der 
Freistaat seinen geschlossenen Einheiten 
eigentlich eine vergleichbare Regelung vor-
enthalten?

Auf dem Arbeitsmarkt steht der Freistaat 
Thüringen als Arbeitgeber mit der „freien“ 
Wirtschaft und anderen Bundesländern im 
direkten Wettbewerb um qualifizierte und 
motivierte Nachwuchskräfte. Thüringen hat 
aber den höchsten Anteilen an Kolleg*innen 
im mittleren Dienst und keinen attraktiven 
Stellenplan. Dies könnte mittels Zulagen, 
insbesondere im Bereich der Erschwernis-
zulagen, kompensiert werden. Diese Chan-
ce wurde aktuell wieder vertan. Das Thürin-
ger Finanzministerium (TFM) teilt dazu mit, 
dass es sich nur um einen ersten Schritt han-
delt. Komplexere Änderungen sollen dem-
nächst in einem zweiten Schritt vorgenom-
men werden. Dabei sollen sowohl Vereinfa-
chungen als auch die Berücksichtigung der 
Schichtdienstwirklichkeit geprüft werden. 
Unsere Forderung ist eine zeitnahe Umset-
zung des zweiten Schrittes mit deutlichen 
Verbesserungen. 

Einen kleinen Erfolg mit bedeutender 
Wirkung erreichten wir mit der Anerken-
nung und der geänderten Rechtsauffas-
sung seitens TFM von Bereitschaftsdiensten 
als volle Dienstzeit mit Zulagengewährung. 
Hier wurde unsere Forderung umgesetzt, 
dass Bereitschaftsdienst durchgehend für 
den Beschäftigten honoriert und als Dienst-
zeit angerechnet wird.  Mit der Festlegung 
zum DUZ (Dienst zu ungünstigen Zeiten) 
ist ein kleiner Schritt für die volle Anerken-
nung der Dienstzeiten mit Zulagengewäh-
rung erfolgt. Für eine einheitliche Abrech-
nung der Erschwerniszulagen ist diese Fest-

legung rückwirkend zum 1. Januar 2020 zu 
berücksichtigen. Gemeinsam mit den Perso-
nalvertretungen haben wir gegenüber dem 
Ministerium klare Verbesserungen der Zu-
lagen unter anderem für den hochbelaste-
ten Bereich der Einsatzeinheiten sowie für 
alle Schichtdienstleistende angeregt. Hier-
zu wurde mitgeteilt, dass nach den bisheri-
gen Gesprächen mit dem TFM nunmehr be-
absichtigt ist, die Regelungen für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten und der Schicht- und 
Wechselschichtzulagen zusammenzufüh-
ren. Hierdurch würden nun auch die Beam-
ten mit Dienst zu unregelmäßig wechseln-
den Zeiten bessergestellt. Der Anspruch auf 
die Zulage entsteht mit der tatsächlichen 
Aufnahme der zulageberechtigten Tätigkeit 
und erlischt mit deren Beendigung. 

In Anbetracht der komplexen Probleme 
bei der Zusammenführung dieser verschie-
denen Zulagensysteme sowie der finanziel-
len Besitzstände wird keine schnelle Lösung 
möglich sein. Es müssen verschiedene, aus 
den unterschiedlichen Dienstformen resul-
tierende Faktoren Beachtung finden, die auf 
die Höhe der Erschwerniszulage Einfluss ha-
ben, ohne dass eine der Dienstformen be-
nachteiligt wird. Das erfordert zugleich auch 
einen erhöhten Vorbereitungs- und Abstim-
mungsaufwand. 

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) hat den Beschluss gefasst, dass zu-
künftig eine übertarifliche Fachkräftezula-
ge gezahlt werden kann. Der Beschluss er-
möglicht den Ländern, in Anlehnung an die 
Regelung im Bund, die Zahlung einer Zula-
ge von bis zu 1.000 EURO. Die Zulage dient 
in erster Linie zur Gewinnung und Bindung 
von Ärzten, Beschäftigten im IT-Bereich so-
wie Ingenieuren. Den Ländern ist bereits 
länger bekannt, dass die Gewinnung von 
Fachkräften in den letzten Jahren immer 
schwieriger wurde. Auch Thüringen muss 
endlich umdenken. Geeignete Fachkräfte 
fallen nicht einfach vom Himmel. Wir als 
GdP Thüringen fordern, diese Möglichkeit 
endlich einzuführen, um auf die Abwande-
rungstendenzen und die immer schwierige-
re Bewerberlage zu reagieren.
Monika Pape
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